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Sachkunde für Tätigkeiten mit Asbest 
nach Gefahrstoffverordnung / TRGS 519 

Gemäß § 11 a Absatz 2 in Verbindung mit Anhang I Nummer 3 der 

Gefahrstoffverordnung darf ein Arbeitgeber Tätigkeiten mit Asbest nur durchführen 

lassen, wenn der Betrieb unter anderem über die erforderliche personelle Ausstattung 

verfügt.  

Personelle Ausstattung gemäß § 11 a Absatz 5 bedeutet: 

Die Ermittlung und Beurteilung der Gefährdungen, die Festlegung der erforderlichen 

Schutzmaßnahmen sowie die Durchführung der Unterweisungen sind durch eine 

verantwortliche Person mit Sachkunde nach Anhang I Nummer 3.7 durchzuführen. 

Tätigkeiten müssen von einer weisungsbefugten Person beaufsichtigt werden (vor Ort 
anwesend), die über eine Sachkunde nach Anhang I Nummer 3.7 verfügt. 

Der Nachweis der nach § 11a Absatz 5 erforderlichen Sachkunde wird erbracht durch die 

erfolgreiche Teilnahme an einem behördlich anerkannten Sachkundelehrgang. Mit der 

Änderung der Gefahrstoffverordnung im Juli 2013 wurde nun eine zeitliche Beschränkung 

der Sachkundenachweise eingeführt. 

Sachkundenachweise gelten nur für den Zeitraum von sechs Jahren ab Datum des 
Nachweises. 

Die Geltungsdauer des Sachkundenachweises kann um weitere sechs Jahre verlängert 

werden, wenn während der 6-jährigen Geltungsdauer ein behördlich anerkannter 

Fortbildungslehrgang besucht wird. Gerechnet wird ab dem Datum des Nachweises des 

Basis-Lehrganges bzw. über den Abschluss des Fortbildungslehrgangs. 
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Was ist zu beachten? 
• Wenn Sie einen Sachkundenachweis für Tätigkeiten mit Asbest erworben haben 

erlischt die personengebundene Sachkunde, wenn kein anerkannter 

Fortbildungslehrgang während der 6-jährigen Geltungsdauer absolviert wurde. 

Beispiel: Eine Sachkunde erworben am 22.08.2025 muss bis zum 21.08.2031 

verlängert worden sein.  

• Es kann immer nur die Sachkunde verlängert werden, die mit dem 

Basissachkundekurs erworben wurde.  

Sprechen Sie daher rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit Ihres Sachkundenachweises 

einen der Anbieter behördlich anerkannter Sachkunde-Fortbildungslehrgänge für 

Tätigkeiten mit Asbest an, damit Ihre Sachkunde durchgängig Gültigkeit behält. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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